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Sportverein 

Wolfgruben - Wilhelmshütte e. V. 
 

 

Mietvertrag  
 für das Vereinsheim des SV Wolfgruben-Wilhelmshütte 

 
zwischen 
 
dem SV Wolfgruben-Wilhelmshütte e. V., 35232 Dautpehtal – Vermieter – 
 
und 
 

 
(Name, Anschrift, Telefon) – Mieter – 
 
1. Mietsache und Mietdauer 

Der Vermieter überlässt dem Mieter am: 
 
 .....................................................................  
 
das vereinseigene Sportheim des SV Wolfgruben-Wilhelmshütte e.V. Der Vertrag schließt die 
Nutzung der Einrichtungen wie Küche, Geschirr und Theke mit ein. Die Rückgabe der Mietsache 
hat spätestens am 
 
 ............................................. bis .......................................... Uhr 
 
zu erfolgen. Für diesen Tag wird bis zu dieser Uhrzeit eine Miete berechnet. Bei Überschreitung 
ist eine weitere Tagesmiete zu zahlen. Die Benutzung des angrenzenden Sportplatzes ist nicht 
erlaubt. 
 
2. Mietpreise 

  
Für  

Vereinsmitglieder 

Für 

    Nichtvereinsmitglieder 

Miete pro Tag: 50,00 € 75,00 € 

Kaution: 100,00 € 100,00 € 

Wasser und Kanal pro m3: 5,50 € 5,50 € 

Strom pro kwH: 0,35 € 0,35 € 

 
Die Miete und die Kaution müssen spätestens drei Tage vor der Veranstaltung beim Vermieter 
eingegangen sein. Die Kaution wird nach Rückgabe der unbeschädigten und gereinigten Räumlichkeiten, 
ansonsten unter Abzug noch offener Kosten, an den Benutzer zurückerstattet. Sollten Schäden oder 
entwendetes Inventar die Kosten der Kaution übersteigen, hat der SV Wolfgruben-Wilhelmshütte e.V. das 
Recht, entsprechende Nachforderungen vom Benutzer anzufordern. 
 
Der Mieter verpflichtet sich, die Räume bis zum o. g. Termin, aufgeräumt und gereinigt zurückzugeben. 
Hierzu gehört auch, dass alle benutzten Räume feucht durchgewischt sein müssen. Tische Stühle, Bänke 
und Fenster sind mit warmen Wasser abzuwaschen. Ausstattungs- und Dekorationsgegenstände müssen 
entfernt sein. Abfälle sind auf Kosten des Mieters aus den benutzten Räumen (auch von der Sportanlage) zu 
entfernen. Es ist nicht zulässig, Dekorationen mit Heftzwecken oder Nägeln zu befestigen. 
 
3. Behandlung der Mietsache 

Der Mieter verpflichtet sich, die Ihm überlassenen Räume, Einrichtungen und dazugehörige Gegenstände 
pfleglich zu behandeln. Er verpflichtet sich ferner, für Sauberkeit und Sicherheit während der Veranstaltung 
zu sorgen. Der Benutzer haftet für Schäden, die von Ihm, den von Ihm Beauftragten oder deren Besuchern 
seiner Veranstaltung verursacht werden. 
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4. Verhalten des Mieters und seiner Gäste 

Für die Einhaltung der Sperrzeitverordnung ist der Benutzer verantwortlich. Anträge auf Verlängerung der 
Sperrstunden und die eventuelle erforderliche Ausschankgenehmigung sind rechtzeitig beim 
Ordnungsamt durch den Benutzer zu stellen. Die Beschallung der überlassenen Räume ist so zu gestalten, 
dass Anwohner zu keiner Zeit belästigt werden. Gegebenenfalls ist der Benutzer verpflichtet, die 
Beschallung der Räume oder dem Umfeld bei der GEMA anzumelden.  
 
5. Sonstige Vereinbarungen 

Für eventuelle Diebstähle und Unfälle im Vereinsheim und auf dem Sportgelände übernimmt der 
Vermieter keine Haftung. 
 
6. Rücktritt 

Ein Rücktritt vom Vertrag ist schriftlich durch eine entsprechende Eintragung auf dem Vertrag zu 
klären. Bei Rücktritt vom Vertrag werden keine Gebühren erhoben. 
 
7. Schlüsselübergabe 

Die Schlüsselübergabe für die überlassenen Räume im Vereinsheim erfolgt durch den Vorstand oder einer 
hierfür beauftragten Person: 
 
Karl-Heinz Becker, 35232 Dautphetal , Am Roten Weg 12;  Tel.: 06461 - 5859 

 ..............................................................................................  
                                     (Name, Telefon) 
 
Der Übergabezeitraum ist mit dem Vorstand oder deren Beauftragten abzustimmen. Bei Verlust des 
übergebenen Schlüssels für die Räume des Vereinsheims ist der Mieter haftbar. Mit der Schlüsselrückgabe 
erfolgt gleichzeitig die Abnahme der überlassenen Räume durch einen Beauftragten des SV Wolfgruben-
Wilhelmshütte e. V. 
 
Die Übergabe folgender Schlüssel wird bestätigt: 
 
 .....................................................................  
 
Vorstehende Bedingungen werden anerkannt: 

Dautphetal-Wolfgruben, .........................................  
                                                         (Datum) 

 
 ..............................................................   ...............................................................   
                        (Mieter)                                                        (Vermieter) 
 

 alt neu Verbrauch 

Wasserzähler:    

Stromzähler:    

 

Sonstige Vereinbarungen:  

• Die Benutzung des Sportplatzes wird gestattet, sofern die Witterungsbedingungen am 
Miettag eine Bespielbarkeit des Rasenplatzes zulassen.  Hierüber entscheidet der 
Vermieter. 

 

 


